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Zl.: 004-1-GR/001/2025 - 18. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 20.03.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Herr Renè Wöckinger SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP Frau Sabine Ringler SPÖ 

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Thomas Hametner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP Herr Mario Mayrwöger SPÖ 

Frau Alice Brandstetter SPÖ Herr Anton Kapplmüller BUNT 

Herr Herbert Puchner SPÖ  

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Frau Maria Haratani ÖVP Vertretung für Herrn Klaus Gierlinger 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP  

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 11 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 10.03.2025 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 12.12.2024 am 20.12.2025 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Ringler Sabine ÖVP: Samhaber Klaus BUNT: Kapplmüller Anton 

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Der Tagesordnungspunkt 11 wird von der Tagesordnung genommen. 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

Bgm. DI Matzinger berichtet über folgendes: 

 

Termine und Sonstiges seit der letzten GR-Sitzung am 12. Dezember 2024 
 
18.12.: Gedenkfeier 35 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs in Leopoldschlag 
21.01.: Workshop Soziale Region Freistadt in Hagenberg 
23.01.: Neujahrsempfang aller Vereine und sonstiger Freiwilligen  
31.01.: Eröffnung Lebensmittelretterplatz am Sportplatz 
31.01.: Jahreshauptversammlung des Musikvereins 
02.02.: Gedenkfeier „Menschenjagd“ in Wartberg – 80 Jahre danach 
04.02.: SHV-Sitzung in Freistadt 
04.02.: Abschnittstreffen Bgm + FF in Hagenberg 
05.02.: Leader Vorstand in UWD 
06.02.: Präsentation Zwischenstand „Regionalstadtbahn Gallneukirchen – Pregarten“ 
 Es wird nächste Woche am Donnerstag eine Information der Planer bzgl .der Detailplanung 

geben  
06.02.: Besprechung mit dem Zivilschutzverband 
06.02.: Generalversammlung des OÖ. Blasmusikverbandes in Hagenberg; dort findet auch das heuri-

ge Bezirksmusikfest am 14. und 15. Juni statt 
06.02.: Begehung Straße Reitern mit BH und Amtssachverständigen und Vertreter der „BIR“ 
11.02.: Infoveranstaltung Umbau KV S10/B124/B125 in Pregarten 
13.02.: Verkehrsverhandlung zum Umbau des KV 
26.02.: Ehrungen des Blasmusikverbandes Freistadt 
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03.03.: Besuch der 4. Klasse VS am Gemeindeamt 
06.03.: Adventmarktnachbesprechung  
06.03.: Besprechung Änderung der Steuerung der Nahwärmekunden 
10.03.: Pressekonferenz + Spatenstich für den Umbau des KV; Änderung der geplanten Verkehrsfüh-

rung: Die Auffahrtsrampe in Richtung Linz wird derzeit nicht gesperrt. Somit ist auch die ge-
plante provisorische Auffahrt nicht erforderlich und die Abfahrt Unterweitersdorf aus Norden 
kommend bleibt in Betrieb. Die Sperre der Abfahrt soll sich auf die Sommermonate Juli und 
August beschränken. Ganz wichtig ist dies für uns auch deshalb, weil der befürchtete Aus-
weichverkehr von der Abfahrt Neumarkt über Neumarkt-Matzelsdorf-Götschka-Loibersdorf 
nach Pregarten sicher deutlich weniger und v.a. auch kürzer (2 Monate anstatt 5 Monate) 
wird. 

10.03.: Sozialforum Süd in Pregarten 
12.03.: WEV-Verbandsversammlung 
14.03.: Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Gallneukirchen (auch Unterweitersdorfer sind 

dort engagiert) 
17.03.: PVN-Besprechung zum Start des Betriebes am 1. April 2025 (kein Scherz!) 
 Infoblatt, Amtsblatt; Reinigung wird noch gesucht. 
19.03.: Besprechung mit den Mietern des OG; Start ist hier ab Mai geplant. (Massage, medizin. Fuß-

pflege, Psychologen, ….. 
 
ASZ: 
Ab 1. April bis Ende September wird an Dienstagen ab 16:00 bis 18:00 für Strauch- und Grünschnitt 
geöffnet. Bis 17:00 ist Dienst im Bauhof, sodass „ein Auge drauf geworfen werden kann; um 18:00 
wird von jenem Bauhofmitarbeiter zugesperrt, der Bereitschaftsdienst hat. Dies wird in den nächsten 
Wochen beobachtet; falls die Entsorgung nicht wie gewünscht klappt, werden Änderungen bespro-
chen. 
Hinweis: am kommenden Samstag, 22. März, ist Vormittag die Aktion „Hui statt pfui“. Treffpunkt 
09:00 im ASZ; am Ende gibt’s wieder eine kleine Jause für alle Helfer. Die VS (3. + 4. Klasse) wird am 
kommenden Mittwoch noch entlang der Kleinen Gusen, Schmiedweg und Radingdorf gehen. 
 
Teichgrundstück Loibersdorf: 
Das BVH der Gemeinde (Umlegung Loibersdorfer Bach und Revitalisierung des Teiches) ist baulich 
abgeschlossen. Die Einreichung der Endabrechnung zur Förderung ist derzeit in Arbeit. Ebenso hat 
der Dorfverein Loibersdorf das Leaderprojekt „Gestaltung Dorfplatz und Freizeitareal Loibersdorfer 
Teich“ fertig; die Abrechnung wurde eingereicht.  
Beim Kauf des Teichgrundstückes war immer auch die Rede, dass Teile davon weiterverkauft werden 
könnten. Es gibt einen Interessenten für die Fläche westlich des Baches bzw. des Teiches. Es geht 
dabei um rd. 650 – 700 m². Ein Vermessungstermin ist vereinbart. 
 
Nahwärme: 
Die Umstellung der Steuerung der Nahwärme ist diese Woche über die Bühne gegangen. Im Großen 
und Ganzen wie geplant. Abstimmung und Optimierung wird noch erforderlich sein. 
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Zu 2.  Nachwahl in den Gemeindevorstand und Ausschüsse und Organe außerhalb der 

Gemeinde 
 

Sachverhalt: 

 

• Gemeindevorstand: 

Mit Schreiben vom 20.03.2025 hat Vzbgm. Wöckinger René auf das Mandat im Gemeindevorstand 

verzichtet. 

Gemäß den Bestimmungen des § 20 (5) und des § 26 Oö. Gemeindeordnung 1990 liegt folgender 

Wahlvorschlag seitens der SPÖ-Fraktion für die Nachwahl vor: 

 

Brandstetter Alice, geb. 1981 

 

Bgm. DI Matzinger bringt den Wahlvorschlag zur Kenntnis und stellt fest, dass dieser ordnungsgemäß 

eingebracht wurde. 

Die Fraktionswahl hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen, außer der Gemeinderat beschließt ein-

stimmig eine andere Vorgangsweise. 

 

GV Ringler stellt daher den Antrag, dass mittels Handzeichens abgestimmt werden soll. 

Ergebnis: einstimmig 

 

Anschließend wird die Fraktionswahl per Handzeichen durchgeführt und ergibt folgendes Ergebnis: 

10 Ja-Stimmen der SPÖ Fraktion – der Wahlvorschlag ist damit angenommen. 

 

Änderungen in den Ausschüssen und Organen außerhalb der Gemeinde: 

Seitens der SPÖ-Fraktion liegt folgender Wahlvorschlag vor: 

 

• Personalbeirat: 

Vorsitzende: Brandstetter Alice (für Wöckinger René) 

 

• Ausschuss Schule/Kindergarten/Kultur/Sport/Jugend/Familie/Senioren/Integration 

Obmann:  Hametner Thomas (für Wöckinger René) 

Ersatz:  Wöckinger René (für Hametner Thomas) 

 

• Sozialhilfeverband Freistadt 

Vertreter:  Puchner Herbert (für Wöckinger René) 

   Brandstetter Alice (für Puchner Herbert) 

 

• Gemeindeverband Inkoba: 

Gemeindevertr.: Oitzl Renate (für Wöckinger Renè) 

-„- Ersatz:  Ringler Sabine (für Oitzl Renate) 

 

• Verein Region Untere Feldaist: 

Gemeindevertr.: Brandstetter Alice (für Wöckinger René) 

 

• Verein Mühlviertler Kernland und Leader-Region: 

Gemeindevertr.: Zeller Daniel (für Wöckinger René) 

 

• Kommission Gemeindebediensteten-Schutzgesetz) 

Brandstetter Alice (für Wöckinger René) 

 

Die Fraktionswahl hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen, außer der Gemeinderat beschließt ein-

stimmig eine andere Vorgangsweise. 
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GV Ringler stellt daher den Antrag, dass mittels Handzeichens abgestimmt werden soll. 

Ergebnis: einstimmig 

 

Anschließend wir die Fraktionswahl per Handzeichen durchgeführt und ergibt folgendes Ergebnis: 

10 Ja-Stimmen der SPÖ Fraktion – der Wahlvorschlag ist damit angenommen. 

 

 

 

 

 

Zu 3.  Wahl des Vizebürgermeisters (Vizebürgermeisterin) 
 

Sachverhalt: 

Nachdem der bisherige Vzbgm. Wöckinger René auf das Mandat im Gemeindevorstand verzichtet hat 

ist eine Neuwahl des Vizebürgermeister notwendig. 

Gemäß den Bestimmungen des § 27 Abs. 2 Oö. Gemeindeordnung 1990 ist dieser von den Gemeinde-

ratsmitglieder der stärksten im Gemeinderat vertreten Fraktion zu wählen. 

 

Seitens der SPÖ-Fraktion liegt folgender Wahlvorschlag vor: 

 

Brandstetter Alice, geb. 1981 

 

Bgm. DI Matzinger bringt den Wahlvorschlag zur Kenntnis und stellt fest, dass dieser ordnungsgemäß 

eingebracht wurde. 

Die Fraktionswahl hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen, außer der Gemeinderat beschließt ein-

stimmig eine andere Vorgangsweise. 

 

GV Ringler stellt daher den Antrag, dass mittels Handzeichens abgestimmt werden soll. 

Ergebnis: einstimmig 

 

Anschließend wir die Fraktionswahl per Handzeichen durchgeführt und ergibt folgendes Er-

gebnis: 

10 Ja-Stimmen der SPÖ Fraktion – der Wahlvorschlag ist damit angenommen und Brandstetter 

Alice ist zur Vizebürgermeisterin gewählt. 

  

Anschließend wird die Angelobung (eigene Niederschrift) durch die Bezirkshauptfrau Andrea Wild-

berger vorgenommen. 

 

Bgm. DI Matzinger bedankt sich bei der Bezirkshauptfrau für die Vornahme der Angelobung, er gra-

tuliert der neu gewählten Vizebürgermeisterin Alice Brandstetter und bedankt sich beim bisherigen 

Vizebürgermeister Rene Wöckinger für seine geleistete Arbeit. 

 

Beschluss: 

In einer Fraktionswahl der SPÖ wird Alice Brandstetter zur Vizebürgermeisterin gewählt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig (Fraktionswahl SPÖ) 
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Zu 4.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfberichte vom 20.02.2025 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 20.02.2025 2 Prüfungsausschuss-Sitzungen abgehalten, worüber die 

Berichte vorliegen. Diese Berichte samt Verhandlungsschriften wurde den Fraktionen mit der Einla-

dung zu dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Der Prüfbericht wurde vom Bürgermeister am 26.02.2025 zur Kenntnis genommen. 
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Der Prüfbericht wurde vom Bürgermeister am 26.02.2025 zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Prüfungsausschussobm. Engleitner bringt die beiden Prüfberichte zur Kenntnis. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Die Prüfberichte vom 20.02.2025 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 5.  Gemeindewohnhaus - Vermietung Wohnung 
 

Sachverhalt: 

Der bisherige Mieter hat die Wohnung (Untere Dorfstraße 2, 1. Stock links) mit 31.12.2024 gekün-

digt. 

Der Gemeindevorstand hat daher am 02.12.2024 den Abschluss eines neuen Mietvertrages wie folgt 

vorgeschlagen: 

 

Siehe Original-Mietvertrag 



 

Seite 11 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 02.12.2024): 

• Genehmigung Mietvertrag lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Der vorliegende Mietvertrag wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 6.  Rechnungsabschluss 2024 
 

Sachverhalt: 

Gemäß §§ 92 und 93 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wurde über das Rechnungsjahr 2024 der Rech-

nungsabschluss einschließlich der Vermögensrechnung erstellt. 

Der Rechnungsabschluss ist so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf des 

Haushaltsjahres dem Gemeinderat vorgelegt werden. 

Der Bürgermeister hat als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses den 18.02.2025 fest-

gelegt. Der Entwurf wurde auf Basis dieses Stichtages erstellt, sodass dieser zeitgerecht dem Prü-

fungsausschuss vorgelegt werden konnte. 

 

• Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss gemäß § 91 Abs. 3 Oö. Gemeindeordnung 

vor Auflage am 24.02.2025 geprüft und es wird die Beschlussfassung vorgeschlagen. 
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• Auflage vor Beschlussfassung – lt. Kundmachung vom 25.02.2025 wurde der Rechnungsab-

schluss in der Zeit vom 25.02.2025 – 11.03.2025 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt – es wurden 

keine Einwendungen eingebracht. 

• Veröffentlichung des Entwurfes auf der Homepage der Gemeinde – erfolgte gleichzeitig mit der 

Auflage am 25.02.2025. 

Der Rechnungsabschluss liegt dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Beschlussfassung vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Details und erwähnt, dass das Ergebnis besser ist als im Voran-

schlag angenommen wurde. Er hält jedoch fest, dass der veranschlagte Beitrag für die Krabbelstube in 

Höhe von € 38.000,00 erst im Jahr 2025 nach Erhalt der Abrechnung bezahlt wurde. Er berichtet über 

die Rücklagen- und Schuldenentwicklung sowie über die einzelnen Vorhaben aus dem Nachweis der 

Investitionstätigkeit. 

 

Beschlussvorschlag des Prüfungsausschusses (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 20.02.2025): 

• Genehmigung Rechnungsabschluss 

 

Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 7.  Subventionen an Vereine 
 

Sachverhalt: 

Folgende Subventionsansuchen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, liegen vor: 

 
Verein, Institution Ansuchen Vorjahre Voranschlag 

2025 

Vorschlag 

Subvention 

2025 
Datum 

Eingang 

2022 2023 2024 

Musikverein Unterweiters-

dorf 

Jänner 2025 3.000,00 

€ 2.193,39 

BetrKost  

3.000,00 

€ 2.328,45 

BetrKost 

3.000,00 

3.124,23 

BetrKost. 

6.500,00 

1/322000-757000 

3.000,00 

3.220,41 

Antrag GR 

Verein Alten- Kranken- und 

Nachbarschaftshilfe RUF 

10.09.2024 2.397,71 2.684,99 2.879,50 3.000,00 

1/429000-757000 

2.928,60 

Antrag GR 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 10.03.2025): 

• Genehmigung Subventionen lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Die Subventionen an den Musikverein und an den Verein "Alten- u. Nachbarschaftshilfe" wer-

den genehmigt. 
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Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 8.  Hundeabgabeordnung - Neuerlassung 
 

Sachverhalt: 

Mit 1.12.2024 ist das Oö. Hundehaltegesetz 2024 in Kraft getreten und damit ist auch die Verordnung 

anzupassen. 

 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Unterweitersdorf vom 20.03.2025 mit der eine 
 

Hundeabgabeordnung 
 

erlassen wird. 
 

Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, und der §§ 15f des Oö. Hunde-
haltegesetzes 2024, LGBl. Nr. 84/2024, wird verordnet: 
 

§ 1 

Gegenstand der Abgabe 
Für das Halten von Hunden einschließlich von Wachhunden und Hunden, die zur Ausübung eines 
Berufes oder Erwerbs notwendig sind, wird eine Hundeabgabe eingehoben. 
 

§ 2 

Höhe der Abgabe 

Die Hundeabgabe wird für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) erhoben und beträgt 
a) für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung  

eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind, je Hund €     30,00 
b) für jeden sonstigen Hund, je Hund    €     55,00 

 

§ 3 

Abgabepflichtiger 
Abgabepflichtiger ist der Hundehalter oder die Hundehalterin. 
 

§ 4 

Entrichtung der Abgabe 
a) Die Hundeabgabe ist erstmals binnen zwei Wochen nach der Meldung gemäß § 2 Abs. 1 des Oö. 

Hundehaltegesetzes 2024 und in der Folge jährlich bis zum 31. März zu entrichten. 
b) Die Hundeabgabe ist für jeden Hund im vollen Jahresbetrag zu entrichten. Dies gilt auch dann, 

wenn die Haltereigenschaft nicht das ganze Haushaltsjahr besteht. 
 

§ 5 

Schlussbestimmungen 
(1) Im Übrigen sind bei der Einhebung der Hundeabgabe die Bestimmungen des Oö. Hundehalte-

gesetzes 2024 anzuwenden. 
 

(2) Für das Verfahren sind die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, 
zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 113/2024, anzuwenden. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. Mit dem glei-
chen Zeitpunkt treten die bisherigen Bestimmungen betreffend Hundeabgabe außer Kraft. 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 
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Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 10.03.2025): 

• Genehmigung Verordnung 

 

Beschluss: 

Die vorliegende Verordnung wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 9.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.13 (Primärversorgungszentrum) - Versa-

gungsgründe und Planänderung 
 

Sachverhalt: 

Zur gegenständlichen Umwidmung wurden im Zuge des Genehmigungsverfahren Versagungsgründe 

wie folgt mitgeteilt: 



 

Seite 17 
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Überarbeitung Änderungsplan 

Seitens des Bauwerbers wurde der Wunsch geäußert, den „Dachraum“ mit 2 Wohnungen zu versehen. 

Nachdem die Vorgaben im „Dorfgebiet“ für diesen Ausbau sehr einschränkend sind, wurde nochmals 

die ursprüngliche Planung (Widmung als „Kernland“) gepürft (Land – Raumordnung und 

Straßenverwaltung) und soll nun wie folgt realisiert werden: 
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Die entsprechenden Änderungspläne liegen mit Datum 18.02.2025 vor. 

 

Parteiengehör 
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Mit Schreiben vom 18.02.2025 wurden die Betroffenen nochmals über die geplanten Änderungen 

informiert und Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 10.03.2025 eingeladen.  

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Anschließend wird der Ablauf der Umwidmung noch eingehend diskutiert.  

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 10.03.2025): 

• Genehmigung der vorliegenden Änderungspläne (samt der geforderten Höhenkotierung) vom 

18.02.2025 (Teil A – FLWPL-Änderung 6.12 + Teil B – ÖEK-Änderung Nr. 1 

 

Beschluss: 

Die vorliegende Änderung des Flächenwidmungsplanes bzw. des Örtlichen Entwicklungskon-

zeptes werden antragsgemäß genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 10.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.15 (M.Schönerer-Weg) - Beschlussfas-

sung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 03.10.2024 die Einleitung des Änderungsverfahren wie nachstehend darge-

stellt, beschlossen: 
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Mit Kundmachung/Verständigung vom 28.10.2024 wurden alle Betroffene zur Abgabe einer Stel-

lungnahme aufgefordert: 
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Folgende Stellungnahmen wurden eingebracht (liegen vollinhaltlich vor): 

• 04.11.2024 - Marktgemeinde Neumarkt i.M. – keine Einwendungen 

• 07.11.2024 – BBK Freistadt Perg – kein Einwand 

• 11.11.2024 – Netz OÖ – kein Einwand 

• 27.12.2024 – Amt der Oö. Landesregierung, Abt. Raumordnung 

In Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten fachlichen Stellungnahmen wird 

mitgeteilt, dass die ggst. Planung zur Kenntnis genommen werden kann. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 10.03.2025): 

• Genehmigung der Umwidmung lt. vorliegenden Plan vom 03.10.2024 

 

Beschluss: 

Die Umwidmung wird gemäß Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 11.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 6.16 (Salzhüterweg) - Beschlussfassung 

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 12.  Primärversorgungszentrum - Kostenbeteiligung der Gemeinde (WC, Außenbe-

reich) 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 05.10.2023 das Projekt „Primärversorgungsnetzwerk Unterweiters-

dorf/Wartberg“ beschlossen. Für die Projektumsetzung wurde ein Kostenbeitrag von € 30.000,00 be-

schlossen. 

 

Mit Jahresbeginn 2025 befindet sich das Projekt in der Umsetzungs- bzw. Bauphase. 

 

Folgende Punkte sind hinsichtlich Kostenaufteilung bzw. Kostenbeteiligung zu klären: 

• Umlegung öffentliche Straße (Entsorgung Asphaltabbruch, Lieferung Schotter, Asphaltierung) 

o Vorschlag: Kostenübernahme Gemeinde im Rahmen des Straßenbauprogramms 

• Herstellung Gehsteig entlang B125 (Arbeiten übernimmt Straßenmeisterei) 

o Vorschlag: Material-Kostenübernahme Gemeinde im Rahmen des Straßenbauprogramms 

• Zwischenlagerung des Abbruchmaterials (brechen und das Material verbleibt dann bei der Fa. 

Stiftingerbau) 

• Beistellung Recyclingmaterial für Parkplatz durch Gemeinde (soweit verfügbar – müsste geklärt 

werden) 

• Gemeinde: Verkehrsspiegel für Ausfahrt auf B125 

• Gemeinde: Geländertausch Gusenbrücke (zw. Hasenleithner und PVE-Zentrum) – Notwendigkeit 

wird noch geprüft) – dzt. offen 

• Absicherung Gehsteig entlang Steinmauer Parkplatz (PVE-Zentrum) - Grundeigentümer 

• Öffentliches WC  

o Grundsätzlich „Ja“ beim PVN-Standort 

o Miete oder Eigentum 

Finanzierungsbeitrag von 64% (= unsere Förderquote 2025) ab der Projektkostengrenze 

von € 30.000,-- 

Ein Baurechtsvertrag oder eine Parifizierung sind nicht erforderlich. 

Auf Basis einer Kostenschätzung, die landesintern geprüft wird („Minikostendämpfungs-

verfahren“). 

Nutzungsvereinbarung von mind. 10 Jahre, besser länger. 

 

Die Kosten werden lt. vorliegender Schätzung zw. € 30.000,-- und 35.000,-- liegen. D.h. 

uns würden aus heutiger Sicht Kosten in Höhe von max. € 12.500,-- entstehen. Die Miet-

kosten würden wegfallen, die Betriebskosten würden natürlich bleiben. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Gde.Sekr. Matzinger und Bgm. DI Matzinger erläutern die Details und halten fest, dass die Not-

wendigkeit des Geländertausches bei der Gusenbrücke noch geprüft wird. Ebenfalls müssen die Maß-

nahmen bei der Errichtung des Öffentlichen WC noch im Detail abgeklärt werden. 

Obfrau Oitzl stellt die Frage, ob der Parkplatz öffentlich wird. Bgm. DI Matzinger erklärt dazu, dass 

der Parkplatz öffentlich zugänglich wird, dh. er wird nach den Betriebszeiten nicht abgesperrt – dies 

soll vertraglich alles geregelt werden. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 10.03.2025): 

• Maßnahmen lt. Sachverhalt wobei die Umsetzung des öffentliches WC´s noch offen bleibt. 

 

Beschluss: 

Der Kostenbeteiligung der Gemeinde gemäß Sachverhalt wird zugestimmt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 13.  Kindergarten - Kooperationsvereinbarung betreffend 47 Wochen Öffnungszeiten 

2025 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 8 des Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes ist folgendes ausgeführt und ab dem 

Betreuungsjahr 2023/24 einzuhalten: 
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Nachdem mit den bestehenden Strukturen im Kindergarten diese Öffnungszeiten (derzeit 44 Wochen) 

nicht erreicht werden, besteht die Möglichkeit von „Kooperationen“. 

 

Es wurden daher wieder mit der Gemeinde Gallneukirchen hinsichtlich einer Kooperation Gespräche 

geführt und folgende Vereinbarung liegt zur Beschlussfassung vor: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

GR Wöckinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 13.03.2025): 

• Genehmigung Kooperationsvereinbarung 
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Beschluss: 

Die vorliegende Kooperationsvereinbarung wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 14.  Sanierung Volksschule - Auftragsvergaben 
 

Sachverhalt: 

Das Architektenbüro TEAM M hat für folgende Gewerke Angebote eingeholt und die entsprechenden 

Vergabevorschläge erstellt: 
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Außenanlagen: 

Fa. Zaussinger € 35.198,27 inkl. MwSt. 

 

Tausch Deckenbeleuchtung Turnsaal: 

Bei der Vergabe des Hauptauftrages am 04.07.2024 an die Fa. Böck wurde der Leuchtentausch im 

Turnsaal ausgesetzt, da noch kein Überblick über die Gesamtkostenentwicklung bestand. Nunmehr ist 

zu erwarten, das s diese Kosten in den Rahmenkosten unterkommen. 

• Auftragssumme lt. Angebot Fa. Böck: € 18.761,88 inkl. MwSt. 

 

Kücheneinrichtung + Bodensanierung Küche: 

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch der Boden beeinträchtigt und muss saniert/ergänzt werden. 

Es liegt ein Angebot der Fa. Wiesinger vor. 

Im Bereich der Küche sind ebenfalls einige Adaptierungen seitens des Tischlers erforderlich. 

• Auftragssumme Fa. Wiesinger € 3.831,24 inkl. MwSt. 

• Nachtrag Tischler Füreder € 7.329,96 inkl. MwSt. 

 

Aktueller Kostenvergleich Kostenschätzung – Aufträge: 

Genehmigter Finanzierungsrahmen:  € 702.200,00 inkl. MwSt. 

Kosten lt. Ausschreibungen:   € 635.000,00 inkl. MwSt. 

Reserven: Skonto, Abzüge, Vorsteueranteil 4,37% 

 

Offen: Betonschneiden Einbau Sonnenschutz, digitale Ausrüstung; Kunstrasen Freifläche über Turns-

aal, Nebenkosten, ….. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

GR Wöckinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger und Gde.Sekr. Matzinger erläutern die Details. 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 13.03.2025): 

• Auftragsvergabe lt. Vergabevorschläge inkl. Außenanlagen 
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• Auftrag Leuchtentausch Turnsaal an Fa. Böck 

• Zusatzmaßnahmen Küche (Wiesinger + Füreder) 

 

 

Beschluss: 

Die Auftragsvergaben lt. Vergabevorschläge, der Auftrag für den Leuchtentausch im Turnsaal 

sowie die Zusatzmaßnahmen in der Küche werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 15.  Allfälliges 
 

GR Puchner Herbert stellt die Frage, ob man das batteriebetriebene Geschwindigkeitsmessgerät 

nicht an den Strom (z. B. Straßenbeleuchtungsmast) anschließen könnte, da es sehr oft nicht funktio-

niert, wenn die Batterie leer ist. 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt, dass das nicht möglich ist, weil der Strom bei den Straßenbeleuchtun-

gen unter Tag weggeschaltet wird. 

GR Hametner kommt noch auf die Verkehrssituation in Reitern zu sprechen und meint, wenn ein 

LKW-Fahrverbot in Hagenberg auf einer viel breiteren Straße möglich ist, dann sollte dies auch bei 

uns, bei viel schmäleren Straßenverhältnissen, möglich sein und wir sollten da nach Lösungen suchen. 

Bgm. DI Matzinger gratuliert nochmals der neuen Vizebürgermeisterin Brandstetter Alice zur Wahl 

und er freut sich auf die Zusammenarbeit. 

Vzbgm. Brandtetter Alice lädt auf ein Getränk ins Gasthaus ZANOS ein. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 12.12.2024 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:30 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 22.05.2025 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 22.05.2025 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Ringler Sabine e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Krieger Markus e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Kapplmüller Anton e.h. 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/001/2025  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der 1. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 20.03.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19,15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 10 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Keine. 

 

 

 

 

 

Ende:  19,30 Uhr 

 


